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Städt. Forstverwaltung 
 
Am Dienstag, 30.04.2019, um 17.00 Uhr besteht für alle Interessenten von Maibirken 
wieder die Möglichkeit, sich diese ganz regulär aus dem Stadtwald Donauwörth zu 
schlagen. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz an der ehemaligen Schießanlage der 
Bundewehr am Ende der Parkstadt. Für die Selbstgewinnung sind  eine  Handsäge 
und eine entsprechende zugelassene und geeignete Transportmöglichkeit erforder-
lich. 
 
 
Gesundheitsgefahren durch Raupenhaare des Eichenprozessions-
spinners 
 
In den letzten Jahren wurde im Stadtgebiet Donauwörth vermehrt ein Befall von Ei-
chen mit dem Eichenprozessionsspinner festgestellt.  
Der Eichenprozessionsspinner legt im Spätsommer als kleiner, unauffällig grauer 
Falter winzige Eier auf den Zweigen von Eichen ab. Aus diesen Eiern schlüpfen En-
de April bis Anfang Mai des folgenden Jahres Jungraupen, die sich von den frisch 
ausgetriebenen Eichenblättern ernähren. 
 
Von den Brennhaaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners gehen erhebliche 
Gesundheitsgefahren für den Menschen aus. 
Zu den Symptomen gehören lokale Hautausschläge, die sich in punktuellen Hautrö-
tungen, leichten Schwellungen, starkem Juckreiz und Brennen äußern. Häufig bilden 
sich Quaddeln am ganzen Körper. Reizungen an Mund und Nasenschleimhaut durch 
Einatmen der Haare können zu Bronchitis, schmerzhaftem Husten und Asthma füh-
ren. Begleitend treten Allgemeinsymptome wie Schwindel, Fieber, Müdigkeit und 
Bindehautentzündung auf. In Einzelfällen neigen überempfindliche Personen zu al-
lergischen Schockreaktionen. 
 
Um das Auftreten des Eichenprozessionsspinners so gering wie möglich zu halten, 
wird auch in diesem Jahr eine Fachfirma die Eichen, die auf öffentlichem Grund ste-
hen, im Zeitraum Ende April bis Mitte Mai vorbeugend mit dem für Mensch und Tier 
ungefährlichen Neemöl besprühen. Durch das Spritzen des biologischen Pflanzen-
schutzmittels Neemöl, welches aus den Samen des indischen Neembaumes gewon-
nen wird, wird der natürliche Fortpflanzungskreislauf  der Raupen unterbrochen. Das 
eingesetzte Sprühmittel ist gesundheitlich absolut unbedenklich. 
 
Auch Privatpersonen, die Eichen auf ihrem Grundstück haben, wird dringend 
empfohlen, die Bäume vorbeugend spritzen zu lassen. Durch die Gärtnerei der 
Stadt Donauwörth wird nochmals ausdrücklich hingewiesen, dass die Eichen 



grundsätzlich jährlich erneut der Behandlung durch eine Fachfirma bedürfen 
(Einmalige Behandlung der Eichen schafft keine dauerhafte Abhilfe). Nach ei-
nem etwaigen Befall können die Bäume meist nur noch mit erheblichem Aufwand 
abgesaugt werden. 
 
Für nähere Informationen bittet die Stadt Donauwörth sich beim Ordnungsamt, Tel. 
0906 / 789 – 311 oder 312 zu melden. 
 
 
BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Europawahl 
am 26. Mai 2019 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für die  
 
 

 Wahlbezirke der Stadt Donauwörth 
 

 wird in der Zeit vom Montag, 06. Mai bis Freitag, 10. Mai 2019 (20. bis 16. 
Tag vor der Wahl) 
 

      während der allgemeinen Öffnungszeiten im 
 

 
Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth (bar-
rierefrei) 
 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen kön-
nen Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 

Einsichtnahme ist durch ein Daten-sichtgerät möglich. 
  
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Mon-
tag, 6. bis spätestens Freitag, 10. Mai 2019, 12 Uhr im 
 
 
Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth (barri-
erefrei) 
 



Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätes-
tens am 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

  
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Donau-Ries 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) 
dieses Landkreises oder durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 

  
Der Wahlschein kann bis Freitag, 24. Mai 2019, 18 Uhr, 
 
  
im Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth 
 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt wer-
den. Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht o-
der nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahl-
schein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen. 
 

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, 
wenn 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis (bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 5. Mai 2019 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fris-
ten entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemein-
de von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat. 

Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden. 
 



6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-
tigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Sie können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An 
andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 
25. Mai 2019), 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  
 

8. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden. 

  
26.04.2019 
Armin Neudert  
Oberbürgermeister         

         

 

 
Bürgertelefon 
 

Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 
Stadtbibliothek 
 
Über 35.000 Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspiele, 
Hör-CDs und e-Books) gibt es aus unserem Sortiment  zu  entleihen. Besuchen Sie 
unseren Web-Katalog auf www.donauwoerth.de, dort können Sie rund um die Uhr 



Medien suchen, vorbestellen, Ihr Leserkonto einsehen und Medien selbstständig ver-
längern. 
Auf der Plattform www.onleihe-schwaben.de sehen Sie das umfangreiche digitale 
Angebot in Form von e-Books, e-Audios und e-Papers und können dann ihre ge-
wünschten Titel auf Ihren PC, Tablet oder mp3-Player herunterladen. 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 
Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 

 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
 

Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 


